
 

 

Synopse 
 
Anstellungsverordnung Volksschule; Teilrevision (Lohntabelle) 
Geltendes Recht Entwurf Regierungsrat, 19. Januar 2021 

 I. 

 Der Erlass «Verordnung über die Anstellung der Lehrenden an den Volksschulen 
(Anstellungsverordnung Volksschule; bGS 412.21) vom 2. Juni 2008 (Stand 
1. Januar 2017)» wird wie folgt geändert: 

Art.  22 
Besoldungshöhe 

 

1 Die Arbeitgeber richten den Lehrenden der einzelnen Stufen bei vollem Pen-
sum jährlich folgende Besoldung aus: 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Die Arbeitgeber richten den Lehrenden der einzelnen Stufen bei vollem Pensum 
jährlich folgende Besoldung aus: 

                                                      
1) Mit Beschluss des Regierungsrates vom 17. Dezember 2019 (RRB-2019-566) wurden die Werte gemäss Art. 22 Abs. 4 per 1. Januar 2020 um 0.6 % erhöht; Abl. 2019, S. 1705) 
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2 Lehrenden mit Klassenverantwortung wird die Unterrichtszeit ohne Lohnkür-
zung um 30 Jahresstunden reduziert. Die Schulleitung beschliesst die Verteilung, 
wenn mehrere Personen die Verantwortung für die Schulklasse tragen. 

 

3 Die Besoldungen können in 12 oder 13 Teilen ausbezahlt werden.  

4 Der Regierungsrat kann jeweils auf den 1. Januar die Besoldungen der Ent-
wicklung der Lebenshaltungskosten anpassen. 

 

5 Der Gehaltsanspruch für das 1. Semester eines Schuljahres erstreckt sich vom 
1. August bis zum 31. Januar, derjenige für das 2. Semester vom 1. Februar bis 
zum 31. Juli. 

 

6 Lehrende mit einer kantonalen Anerkennung der Ausbildung Schulische Heil-
pädagogik und einem Stufenlehrdiplom erhalten die Besoldung von 95 Prozent 
der Kategorie II. 

 

7 Müssen ausnahmsweise Personen, welche über keine Lehrdiplome verfügen, 
für eine Lehrtätigkeit eingesetzt werden, werden sie mit 90 Prozent der jeweiligen 
Besoldungskategorie, höchstens aber nach der jeweiligen Klasse A besoldet. 

 

8 Müssen ausnahmsweise Personen mit einem Lehrdiplom für eine Lehrtätigkeit 
auf einer anderen Stufe eingesetzt werden, werden sie nach der Stufe besoldet, 
für welche sie ein Lehrdiplom besitzen, höchstens aber auf der Höhe der zu un-
terrichtenden Stufe. 

 

9 Ändern sich die Ausbildungsvoraussetzungen für einzelne Kategorien von Leh-
renden wesentlich, kann der Regierungsrat die Besoldungen anpassen. 

 

 II. 

      Keine Fremdänderungen. 

 III. 

      Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 
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 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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